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Dies kann auch ein wettbewerbsrechtliches Problem darstellen, da es sich um eine Single-Source-1 

Situation handelt: Eine bestimmte Information ist nur bei einer einzigen Quelle verfügbar. Das 2 

Kartellrecht hat, wie Karl-Nikolaus Peifer erläutert, „an diesen Stellen Öffnungen im Hinblick auf die 3 

Ausübung von Schutzrechten dahingehend erzwungen, dass neue und sekundäre Märkte durch die 4 

Ausübung von Schutzrechten jedenfalls nicht behindert werden dürfen, wenn sie auch der 5 

Marktbeherrscher nicht bedient. Diese Tendenz kann auch die Verlegertätigkeit betreffen.“.1 6 

 

Berlin, den 30. Juni 2011 

                                                           
1
 Karl-Nikolaus Peifer: Wissenschaftsmarkt und Urheberrecht: Schranken, Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht. 

S. 27. In : GRUR Heft 1, 2009, S. 22-28. 
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